
1. Allgemein

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge zwischen uns und dem
Auftraggeber und bilden diese einen integrierenden Bestandteil des abgeschlossenen Vertrages.

2. Kostenvoranschlag/Vertragsabschluss

2.1. Kostenvoranschläge werden nur schriftlich erteilt; die Erstellung eines Kostenvoranschlages verpflichtet uns nicht zur
Annahme eines Auftrages. Kostenschätzungen sind unverbindlich; eine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit besteht nicht. Kostenvoranschläge sind im Hinblick auf den mit der Erstellung verbundenen Aufwand entgeltlich.
Bei Erteilung eines Auftrages werden die für den Kostenvoranschlag bezahlten Kosten als Entgelt
gutgeschrieben.

3. Honoraranspruch

3.1 Die Vergütungen für die Entwürfe verstehen sich in EURO ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Bereits die Anfertigung von
Entwürfen ist kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
Wir behalten uns eine Anpassung des Preises/Entgeltes vor, wenn von den in den Vertragsgrundlagen angeführten
Spezifikationen des Leistungsgegenstandes aufgrund einer Leistungsänderung abgewichen wird.
Sollten sich die zur Leistungserstellung notwendigen Kosten verändern,  so sind wir berechtigt, den Preis/das vereinbarte
Entgelt entsprechend zu erhöhen.

3.2 Gegebenfalls anfallende Kosten und Spesen für Fahrt, Tag- und Nächtigungsgelder, die im Zusammenhang mit dem
Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, werden dem Auftraggeber gesondert nach den jeweils
gültigen Sätzen in Rechnung gestellt.

3.3 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet die Leistungen selbst bzw. durch seine eigenen Angestellten zu erbringen. Der
Auftragnehmer ist auch berechtigt, den Auftrag durch sachverständige, unselbständig beschäftigte
Mitarbeiter oder gewerbliche/freiberufliche Kooperationspartner (ganz oder teilweise) durchführen zu lassen.
Der Auftragnehmer ist darüber hinaus berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer
entsprechende Vollmacht. 

3.4 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers abgeschlossen
werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer im Innenverhältnis von sämtlichen
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.

4. Verzug/Vertragsrücktritt

Ist der Vertragspartner mit einer (Teil-)Zahlung oder einer sonstigen Leistung in Verzug oder verschlechtert sich seine
wirtschaftliche Lage, so sind wir berechtigt, unsere im Rahmen der Geschäftsbeziehung ausstehenden
Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und dafür Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlungen zu fordern. Zudem sind
wir berechtigt, nach einer angemessenen, höchstens 14-tägigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
Wird über das Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen, so sind wir berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten. Hat unser Vertragspartner den Rücktritt verschuldet, hat dieser den tatsächlich entstandenen Schaden zu
ersetzen, mindestens einen pauschalierten Schadenersatz von 40 % des vereinbarten Entgeltes oder Kaufpreises zu
bezahlen.
Tritt der Vertragspartner – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir
die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder de Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der
Vertragspartner verpflichtet, den tatsächlich entstandenen Schaden, mindestens aber einen pauschalierten Betrag von 40 %
des vereinbarten Entgeltes oder Kaufpreises zu bezahlen. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) genau einzuhalten.
Die angestrebten Erfüllungstermine können jedoch nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber zu den vom
Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Informationen vollständig und gemäß Anbot,
Terminplan bzw. Leistungsbeschreibung zur Verfügung stellt.
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5. Zahlungsbedingungen

Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive der gesetzlich vorgesehenen Umsatzsteuer sind ab Rechnungserhalt
ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten
Zahlungsbedingungen. Zahlungen gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtleistung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder
Bemängelung, ebenso wie die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen durch unsere Vertragspartner sind
ausgeschlossen.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Arbeitsschritte umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder
einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. Bei Zahlungsverzug kommt der Auftraggeber ohne Mahnung am
Fälligkeitstag in Verzug. Von da an kann der Auftragnehmer Verzugszinsen in Höhe von 12
% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 1333 ABGB verlangen. Die Geltendmachung eines durch den Verzug
verursachten höheren Schadens bleibt davon unberührt.

6. Mahn- und Inkassospesen

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.

7. Gewährleistung

7.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag fachgemäß auszuführen, insbesondere auch ihm überlassene Vorlagen,
Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln.

7.2 Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt der vereinbarten Leistung bzw. im vereinbarten Terminplan
gemäß Punkt. 2.4 schriftlich dokumentiert erfolgen. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist
behoben. Danach gilt das Werk als mangelfrei angenommen.

7.3 Für Arbeiten, die durch den Auftraggeber bzw. Dritte nachträglich verändert worden sind, entfällt jegliche Gewährleistung
durch den Auftragnehmer.

8. Haftung/Schadenersatz 

8.1 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt der Auftragnehmer
gegenüber dem Auftraggeber keinerlei Haftung oder Gewährleistung, soweit den Auftragnehmer kein Auswahlverschulden trifft.
Der Auftragnehmer tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.

8.2 Sofern der Auftragnehmer selbst Auftraggeber von Subunternehmern ist, tritt er hiermit sämtliche ihm zustehenden
Gewährleitungs-, Schadensersatz- und sonstigen Ansprüche aus fehlerhafter, verspäteter oder Nichtlieferung an den
Auftraggeber ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers zunächst zu versuchen,
die abgetretenen Ansprüche gerichtlich durchzusetzen.

8.3 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen den Auftragnehmer stellen wegen
eines Verhaltens, für das der Auftraggeber nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. Haftung trägt.

9. Schlussbestimmungen

Erfüllungsort der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen ist dessen Sitz. Abänderungen und Ergänzungen des
abgeschlossenen Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Auch für das Abgehen vom Erfordernis der
Schriftform ist Schriftlichkeit erforderlich. Mündliche Nebenabreden zu dem abgeschlossenen Vertrag wurden und werden nicht
getroffen. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB rechtsungültig sein oder rechtsungültig werden, hat dies nicht die Ungültigkeit des
gesamten Vertrages zur Folge. Die Vertragsparteien verpflichten sich, für diesen Fall neue, rechtswirksame Regelungen zu
treffen, die dem Zweck der ursprünglichen Regelung möglichst nahe kommen.
Auf diesen Vertrag einschließlich der Frage seines gültigen Zustandekommens und
seiner Vor- und Nachwirkungen ist österreichisches Recht anzuwenden.
Die Vertragsparteien vereinbaren für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag die
ausschließliche Zuständigkeit der in Handelssachen zuständigen Gerichte in Klosterneuburg. Die Vertragssprache ist Deutsch.
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